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9RUZRUW�]XU�1HXDXIODJH�LP�6HSWHPEHU����� 

 

Der IHK-:HLWHUELOGXQJVDEVFKOXVV�Ä*HSU�IWHU�)DFKZLUW�I�U�%�UR- und 3URMHNWRUJDQLVDWLRQ³�ZXUGH�

am 28. August 2014 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch die Um-

EHQHQQXQJ�GHV�ELVKHULJHQ�$EVFKOXVVHV�Ä*HSU�IWHU�)DFKNDXIPDQQ�I�U�%�UR- und Projektorgani-

VDWLRQ³�HUODVVHQ��'LH�IDFKOLFKHQ�,QKDOWH�VRZLH�GLH�=XODssungs- und Prüfungsbestimmungen der 

bisherigen Verordnung vom 9. Februar 2012 sind unverändert und bilden weiterhin die Grundlage 

für den ebenfalls fachlich unveränderten DIHK-Rahmenplan. Die entsprechend angepasste Ver-

ordnung ist als Anlage beigefügt. 

Bereits am 26. März 2014 wurde die bisherige Verordnung vom BMBF um die Zuordnung des 

Niveaus 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) ergänzt. Auch 

dies gilt weiterhin unverändert für die neue Abschlussbezeichnung.  

Die Grundlage hierfür ist die nationale Umsetzung der Empfehlung zur Einrichtung des Europäi-

schen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen vom 23. April 2008 des Europäischen Par-

lamentes und dem Rat der Europäischen Union. 

Mit dem Gemeinsamen Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Wirt-

schaftsministerkonferenz und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom  

1. Mai 2013 wurde die Einführung des DQR in Deutschland umgesetzt. 

Der DQR beschreibt auf acht Niveaus jeweils die Kompetenzen, die für die Erlangung einer Qua-

lifikation erforderlich sind. Der Kompetenzbegriff des DQR bezeichnet die Fähigkeit und Bereit-

schaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische 

Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhal-

ten.  

(V�ZHUGHQ�KLHUEHL�]ZHL�.RPSHWHQ]NDWHJRULHQ�XQWHUVFKLHGHQ��Ä)DFKNRPSHWHQ]³��XQWHUWHLOW�LQ�:LV�

sen unG�)HUWLJNHLWHQ�VRZLH� Ä3HUVRQDOH�.RPSHWHQ]³��XQWHUWHLOW� LQ�6R]LDONRPSHWHQ]�XQG�6HOEVW�

ständigkeit. Diese vier Säulen sowie die acht Niveaus ergeben die DQR-Matrix. 

Der DQR soll als umfassende, bildungsbereichsübergreifende Matrix zur Einordnung von Quali-

fikationen zum einen die Orientierung im deutschen Bildungssystem erleichtern und zum anderen 

zur Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen beitragen. 

Dem Niveau 6 des DQR wurden neben den Fachwirten und Fachkaufleuten sowie weiteren Ab-

schlüssen der beruflichen Bildung auch die Bachelor-Abschlüsse der Hochschulen zugeordnet. 

 

Dr. Gordon Schenk 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

September 2014 
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Der IHK-:HLWHUELOGXQJVDEVFKOXVV� Ä*HSU�IWHU� )DFKNDXIPDQQ� I�U� %�UR- und 3URMHNWRUJDQLVDWLRQ³�

wurde im Zuge der sich wandelnden beruflichen Aufgaben und Anforderungen grundlegend über-

arbeitet und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) am 9. Februar 2012 als 

1DFKIROJHUHJHOXQJ�I�U�GHQ�$EVFKOXVV�Ä*HSU�IWHU�)DFKNDXIPDQQ�I�U�%�URPDQDJHPHQW³�HUODVVHQ��

Die Inhalte der neuen Verordnung bilden die Grundlage für den vorliegenden DIHK-Rahmenplan. 

Fachkaufleute sind in allen Branchen und Wirtschaftszweigen gleichermaßen tätig. Sie nehmen 

eigenständig und verantwortlich in den verschiedenen Bereichen der Bürowirtschaft umfassende 

und integrierende Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle unter Verwendung betriebs- 

und personalwirtschaftlicher Steuerungsinstrumente wahr. Dazu gehört insbesondere das Pla-

nen, Organisieren, Koordinieren und Kontrollieren von Projekten und Veranstaltungen.  

Die fachlichen Kompetenzen umfassen daher insbesondere die Befähigung, Entscheidungspro-

zessen im Rahmen betrieblicher Organisationsstrukturen zu koordinieren, Geschäftsprozessen 

im bürowirtschaftlichen Umfeld zu steuern sowie Kundenbeziehungen in betrieblichen Leistungs-

prozessen zu gestalten. Neu ist zusätzlich, dass mit diesem Abschluss zugleich auch die berufs- 

und arbeitspädagogische Eignung nachgewiesen wird. Damit wird der betrieblichen Situation ent-

sprochen, dass im büro- und personalwirtschaftlichen Umfeld viele ausbildungsrelevante Aufga-

ben erfüllt werden.  

Der DIHK-Rahmenplan hat als gemeinsame Empfehlung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmersach-

verständigen die Aufgabe, die Vorgaben der Verordnung aufzugreifen und spezifisch inhaltlich aus-

zufüllen. Er bildet die Grundlage für ein Curriculum und ist damit die Basis für die Gestaltung der 

Vorbereitungslehrgänge. Zudem unterstützt der Rahmenplan die Erstellung von lernzielorientierten 

Prüfungsaufgaben. 

Das wesentliche Merkmal der beruflichen Bildung ist die Orientierung an der beruflichen Hand-

lungsfähigkeit und somit an den Prozessen der betrieblichen Leistungserstellung. Daher sind die 

Inhalte als umfassende Handlungsbereiche beschrieben. Qualifikationen, die in mehreren Hand-

lungsbereichen vonnöten sind, werden jeweils miteinander verknüpft.  

Die Inhalte sollen anwendungsbezogen im Lehrgang vermittelt werden und dabei an die vorhan-

denen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen anknüpfen. Die Qualifikationsinhalte der einzelnen 

Handlungsbereiche können durch die Praxisorientierung der Verordnung nicht voneinander ge-

trennt betrachtet werden. Die Inhalte nehmen aufeinander Bezug und ergänzen sich.  

Bei der Lehrgangsplanung sollte darauf geachtet werden, dass für die zu vermittelnden Kompe-

tenzen der knapp bemessene Stundenrahmen für den Transfer zum praxisbezogenen Handeln 

und für Gruppenübungen genutzt wird. Dies erfordert auch die Bereitschaft der Teilnehmer, die 

Lehrgangsinhalte eigenständig vorzubereiten und zu vertiefen. 

Alle vorkommenden Abkürzungen sind gebräuchlich oder im Abkürzungsverzeichnis erklärt. 

Allen, die an diesem Rahmenplan ehrenamtlich mitgearbeitet haben ± vielen Dank! 

Den Lehrgangs- und Prüfungsteilnehmern ± viel Erfolg! 

Dr. Gordon Schenk 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Mai 2012 
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7D[RQRPLH�GHU�/HUQ]LHOH��$QZHQGXQJVWD[RQRPLH� 
 

Die Prüfungsanforderungen des neu geordneten Fortbildungsabschlusses ÄGeprüfter Fachwirt 
für Büro und Projektorganisation und Geprüfte Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation³�VLQG�
in der Verordnung handlungsorientiert formuliert. Sie sind abgeleitet von den Aufgaben, die ÄGe-
prüfte Fachwirte für Büro und Projektorganisation³ in ihrer beruflichen Praxis wahrzunehmen ha-
ben.  
 
Der Rahmenplan ist eine Empfehlung für den Lehrgang, der auf die Prüfung vorbereitet. Er ori-
entiert sich an den Vorgaben der in der Verordnung festgelegten Prüfungsanforderungen. Er be-
schreibt die Qualifikationsinhalte, die dem Lehrgangsteilnehmer vermittelt werden sollen, damit 
er die Anforderungen erfüllen kann.  
 
'LH�Ä$QZHQGXQJVWD[RQRPLHQ³�HUOlXWHUQ��ZLH�XQG�LQ�ZHOFKHP�8PIDQJ�GLH�4XDOLILNDWLRQVLQKDOWH�I�U�

die Tätigkeit des Abschlusses ÄGeprüfter Fachwirt für Büro und Projektorganisation und Geprüfte 
Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation³�EHVWLPPHQG�VLQG��6LH�VLQG�DXI�GDV�=LHO�KLQ�IRUPXOLHUW�

�GLH�$XIJDEHQ�GHV�ÄGeprüften Fachwirtes für Büro und Projektorganisation / der Geprüften Fach-
wirtin für Büro- und Projektorganisation³	�XQG�EHVFKUHLEHQ�QLFKW�GHQ�:HJ�GDKLQ��(V�LVW�GLH�$XI�

gabe des Dozenten, die Teilnehmer mit geeigneten Methoden dem Ziel näher zu bringen. Die 
Taxonomie-6WXIH�Ä:LVVHQ³�ELOGHW�GLH�*UXQGODJH�I�U�DOOH�QDFKIROJHQGHQ�+DQGOXQJHQ��'D�:LVVHQ�

bzw. Kenntnisse keinem Selbstzweck dienen, sondern ein Mittel zum sachgerechten Ausführen 
einer Handlung sind und somit ein automatischer Bestandteil der Handlung, werden hier ± kor-
respondierend zur Handlungsorientierung ± nur zwei Ebenen unterschieden:  
 

 

VERSTEHEN  beschreibt das Erkennen und Verinnerlichen von Zusammenhängen, um  

(Zusammenhänge) komplexe Aufgabenstellungen und Problemfälle einer Lösung zuführen zu 
können. 

 

ANWENDEN  beschreibt die aus dem Verstehen der Zusammenhänge resultierende  

(Handlungen) Fähigkeit zu sach- und fachgerechtem Handeln. 
 

 

Zuordnung der Anwendungstaxonomie  

x VERSTEHEN:  

ableiten, analysieren, auswerten, begründen, beurteilen, bewerten, einordnen, einsehen, er-
fassen, erkennen, erläutern, erschließen, festlegen, feststellen, gegenüberstellen, strukturie-
ren, unterscheiden, vergleichen, zuordnen 

x ANWENDEN:  

abstimmen, anleiten, aufbereiten, ausüben, auswählen, beachten, bearbeiten, berechnen, 
berücksichtigen, darstellen, definieren, durchführen, einleiten, einsetzen, einweisen, entwer-
fen, entwickeln, erarbeiten, ergreifen, ermitteln, erstellen, erteilen, fördern, führen, gestalten, 
gewährleisten, herbeiführen, kontrollieren, mitwirken, optimieren, planen, prüfen, sicherstel-
len, skizzieren, steuern, überwachen, umsetzen, unterstützen, veranlassen, vermitteln, vor-
bereiten, vorschlagen, wahrnehmen  
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Konzeption mit Stundenempfehlung 

Geprüfter Fachwirt für Büro- und Projektorganisation/  
Geprüfte Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation  

 

 Lern- und Arbeitsmethodik 10 UStd. 

1. 
 

Koordinieren von Entscheidungsprozessen im Rahmen betrieblicher 
Organisationsstrukturen 

 
130 UStd. 

2. 
 

Gestalten und Pflegen von Kundenbeziehungen in betrieblichen 
Leistungsprozessen 

 
150 UStd. 

3. 
 

Führen, Betreuen, Verwalten und Ausbilden im büro- und  
personalwirtschaftlichen Umfeld 

 
180 UStd. 

4. Steuern von Geschäftsprozessen im bürowirtschaftlichen Umfeld 150 UStd. 

 

Gesamtstunden 620 UStd. 


